
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 13.12.2022 

 

 

Nr. SGB 0133/2022  

 

Abgeltung der Ertragsausfälle und Mehrkosten an die Solothurner Spitäler und Klini-

ken aufgrund der Covid-19-Pandemie für das Jahr 2021 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Art. 49 Abs. 2 und 3 des Gesundheitsgesetzes vom 

19. Dezember 2018 (GesG, BGS 811.11), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des 

Regierungsrates vom 9. August 2022 (RRB Nr. 2022/1113), beschliesst: 

 

1. Der Kanton Solothurn beteiligt sich als Folge der Covid-19-Pandemie an den Ertragsausfällen 

und Mehrkosten von Spitälern und Kliniken im Kanton. 

 

2. Für den Ausgleich von Ertragsausfällen und Mehrkosten 2021 werden Zahlungen im Betrag 

von Fr. 8'214'970.- bewilligt. 

 

3. Allfällige Beteiligungen von Bund und Versicherern an den Ertragsausfällen und Mehrkosten 

2021 werden in die Staatskasse überführt. 

 

4. Die Empfänger der Zahlungen sind zu verpflichten, für 2021 keine Dividenden auszubezah-

len. 

 

5. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Nadine Vögeli Markus Ballmer 

Präsidentin Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum. 
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